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Uebel' das Poeielisllhe Gesetz de ambitll.

Unter obiger Ueberschrift hat .M. Is1er im Rh. Mus. Bd. 28,
S. 473 ff. Peter und A. W. Zumpt die Ansicht zu begrün-
den dass das Poetelische Plebiscit vom J. 396 ab u. c.
nicht, wie jene, allerdings unwahrscheinlich, meinten, von den Pa­
triciern veranlasst und von diesen gegen die Plebejer gerichtet,
sondern umgekehrt von den Plebejern ausgegangen und auf die
Patricier gemünzt gewesen sei. Die Möglichkeit einer dritten An­
sicht scheint lsler verborgen geblieben zu sein, obwohl dieselbe
von mir in dem Handbuche der römischen Alterthümer schon vor
mehr als zehn Jahren aufgestellt und kurz begründet worden ist
(Bd. 2. 1862 S. 31. 2. Auft. 1867 S. 33). loh habe nämlioh an­
genommen, dass das Gesetz von dem einsichtigen Theile der plebe­
jischen Nobiles und Nobilitätsaspiranten ausgegangen und gegen
den, den plebejischen Intere.,>sen schädlichen, unverständigen Ehrgeiz
vieler plebejischer Nobilitätsaspiranten gerichtet gewesen sei. Dass
diese Aunahme nicht bloss dem Berichte des Livius, dem einzigen,
den wir übel' das Gesetz besitzen, sondern auch der damaligen po­
litisohen Lage durchaus entsprioht und daher auch jetzt noch der
von Isler aufgestellten, mit Livius im Widerspruch stehenden und
an l.ivius Worten herumdeutendoll Ansicht VOl'znziehen ist, kanu
leioht dargethan werden.

Die Worte des Livius sind (7, 15, 12-16, 1): et de ambitu
ab O. Poetelio tribuno plebis auctoribus patribus t,nm primum ad
popuhun latum est, eaque rogatione novorUlll maxime hominum
amhitionem, qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, com­
pressam credebant. haud aeque laeta patribus insequenti anno O.
Mareio 00. Manlio consulibus de unciario fenore a M. Duellio L.
Menenio tribunis plebis l'ogatio ßst perlata; et plebs aliquando eam
oupidius scivit.

Seine Bedenken bezüglich dieses Berichts theilt Is1er in histo­
rische und grammatische, wobei indess zu bemerken, dass die so­
genannten grammatischen Bedenken durchaus abhängig sind. von
aen l1istorischen Voraussetzungen, mit denen bleI' an die Interpre­
tation der Stelle herangetreten ist. laler nimmt nämlich in gram-
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matischel' Beziehung hauptsächlich an dem Plusquml1perfectum
soliti erant Anstoss, aber nur deshalb, weH die Plebejer 'erst seit
neun Jahren in die Versuchung Ambitus zu üben kommeu konnten'
und weil ihnen in diesen nenn Jahren < in Wirklichkeit dazu die
Veranlassung gänzlich gefehlt habe'. Es hätte, so meint er, we­
nigstens entweder solebant, oder, wenn die Ahsicht des Gesetz­
gebers ausgedrückt werden sollte, solerent heissen müssen. Aus
diesen so begründeten grammatischen Bedenken folgert Isier sodann,
dass der Relativsatz qui solit·i erant gar nicht auf novorum
hominum zn beziehen sei, sondern für das Subject des Hauptsatzes,
also für credebant, zu gelten habe und von den Patriciern zu ver­
stehen sei.

. Wenn wir nun die historischen Voraussetzungen jener gram­
matischen Bedenken pritfen, so ergiebt sich deren Falschheit sofort.
Die vornehmen Plebejer hatten nicht erst seit neun Jahren, sondern
soholl seit drei Generationen, nämlich seit Einsetzung des Oonsular­
tribunats, Versuchung genug Ambitus zu üben und haben ibn
wirklich in ausgedehnter Weise geübt. Vgl. Liv. 4, 6, 9 extemplo
quicumque aliquid seditiose dixerat aut fecerat um~uam, maxime
tribunicii, et prensare homines et concursare toto foro candidati
coepere, ut patrioios desperatio primo inritata plebe apisoendi ho·
noris, deinde indignatio, si cum his gerendus esset honos, deterreret.
4, 25, 9 interim Romae principes lilebis iam diu nequiquam
imminentes spei maioris honoris - queri se a plebe adeo spretos,
nt, eum per tot annos tribuni militllm consulari potestltte Cl'eentnr,

.nuUi umquam plebeio ad eum honorem aditus fuerit. 4, 56, 3
artem .adhibitam ferunt a patriciis, cuius eos Ioilii tum quoque
insimulabant, quod turbam indignorum candidatorum intermis­
cendo dignis tuedio sordium in' quibusdam insignium pOp'ult~m

a lJZebeis avertissent. Aus diesen Stellen geht unwiderleglich her­
vor: erstens, dass sich die reiohen Plebejer seit 310 grosse Mühe
gaben, gewählt zu werden, dass sie also ambitus übten, zweitens,
dass sie hauptsäohlich desshalb nioht gewählt wurdeu, weil ihrel'
zu vi eie (zum Theil unwürdige) als Candidaten auftraten 1, dass
sie also den Ambitus sogar sehr stark übten.

Ferner hat Is1er verkannt, dass auoh iu der Zeit 11 ao h der
Lex Lioinia Sextia, die den Plebejern die eine Stelle des Oonsulats
sicherte, also in den letzten neun Jahren, sehr viele Plehe,jer
allerdings Veranlassung hatten, Ambitus zu üben. Aus der Wahl
des L. SexLius 388, L. Genucius 389, O. Lioinius 390, On. Genu­
cius 391, L. Genucius II 392, C. Licinius II 39'1, O. Poetelills 394,
1\1. Popillius 395, C. Plautius 396, folgt ft'eilicll, dass es 'fÜr cU e
Plebejer bis dahin keine Schwierigkeit hatte, die Männer zu finden,
denen sie die Wahrung ihrer Interessen anvertrauen konnten'. Aber

'In Folge desseu zersplitterten sich natürlich die Stimmen,
welohe überhaupt auf plebejische Calldidaten fielen, dermassen, dass
kein einziger die legitima suffragia erzielte, kein einziger also als ge­
wählt renuntiirt werden konnte.
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bei einem Gesetze de ambitu kommt es nicht sowohl auf die Wähler,
als auf diejenigen an, welche gewählt werden wollen. Und eben
aus jener Liste der iu den ersten neun Jahren gewählten plebeji­
schen Commln, insbesondere aus dem Umstande, dass durch die
Wiederwahl des L, Genneius und C, Licinius die Gauncier uud
Liciniel' fünf Jahre hintereinander das plebejische Consulat gleich­
sam monopolisirt hatten, folgt doch ganz unzweifelhaft, (lass die
vielen andern reichen Plebejer, die sich für ebenso wiirdig des
Consulal:,s hielten, wie die Geuncier und Licinier, aUe Ursache hat­
ten, Ambitus zu üben, wenn sie gleiche Erfolge wie die Genucier
und Licinier erzielen wollten, Was aber die plebejischen Wähler
betrifft, so ist es ja aus der ganzen Geschichte des Ständekampfs
bekannt, dass diese für die ehrgeizigen Pläne ihrEU' vornehmen
Standesgenossen, insbesondere für die Wabl pleb .. eher Consular­
tribunen und plebejischer Consuln, keineswegs en asmirt waren,
sondern ihre materiellen Interessen ebenso gern den Patriciern an­
vertrauten, die im ererbten Besitze von Ansehen, Macht und Ein­
fluss waren, und unter denen es keineswegs an Münnern fehlte, die,
vorausgesetzt man liess ihre politisch bevorrechtete Stellung unan­
getastet, human gegen die armen Plebejer dachten, Auch daraus
el'giebt sich also, dass die zahlreichen plebe,jischen Nobilitätsaspi­
ranten Anlass genug hatten, alle möglichen Mittel anzuwenden, um
das Vertrauen der Wähler zu gewinnen.

Daraus ergiebt sich aber zugleich, dass Isle1' endlich drittens
auch darin Unrecht hat, wenn er zu beweisen versucllt, dass die
Patricier seit der Lex Licinia Sextia mehr Veranlassung als die
Plebejer gehabt hätten, Wa1llumtriebe zu machen. Dass sie das in
ausgedehnterer Weise wirklich gethan hätten, folgt aus den von
Isler angeführten Thatsachen durchaus nicht, am allerwenigsten
aus der Thatsache, dass seit 399 1 mehrfach zwei patricische Con­
suln gewählt worden sind. Denn trotz aller Wahlumtriebe der
Patricier wÜI'de die Renuntiation zweier patdcischer Consuln nicht
möglich gewesen sein, wenn nicht die Wähler lau gewesen wären
gegentiber den ehrgeizigen Plänen der plebejischen Candidaten, und
wenn nicht diese sich gegenseitig im Wege gestanden hätten, Ge­
rade daraus, dass trotz der Lex Licinia Sextia, gerade so wie in
den Zeiten des Consulartribunats, die Chancen der Patricier, welche
bei der Bewerbung die nöthige Klugheit beobachteten, nicht zu

1 Nicht seit 897, wie Isler 8. 476 sagt, indem er den C. l'l'Ial'cil1s
für einen Patrieier hält. Diesen Irrthum zwar ba,t lsler selbst berich­
tigt (8. 510), es aber nicht für nöthig gehalten, dabei zu bemerken,
dass mit dem Wegfall der zwei patricischen Consuln, die im J. 396
fiir 397 gewählt sein sollten, auch die Benutzung dieser Wahl als eines
Motivs für das PlebiscitlllD Poetelinm hinfällig wird. Natürlicb würde
die Islersche Deutung des Plebiscitllm Poetelium als eines gegen die
Patl'icier geriehteten Beschlusses viel plausibler sein, wenn das Plebis­
citum Poetelium die Antwort auf die erste Wahl zweier Patricier wäre,
als sie es dann iat, wenn man zugestehen muss, dass die Wahl zweier
Pa.tricier erst zwei Jahre nach dem Plebiscitum Poetelium stattfand.
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zahlreich als Candidaten aufzutreten, viel gÜnstiger waren, als die
der Plebejer i dass sie also bei jener duroh die Erfahrung nn die
Hand gegebenen Klugheit keine aussergewöhnliohen Mittel bedurften,
um ihre leidensohaftliohen und unklugen Gegner, die sich untel'
einander befehdeten, aus dem Felde zu schlagen.

Es ist also klar, dass die historischen Voraussetzungen, von
denen beherrscht Isler grammatischen Anstoss nahm an dem auf'
die novi homines bezogenen Plusquamperfectum soliti erant, UD­

ricMig sind, dass Livius mit vollem Reohte dieses soliti et'ant auf
die novi homines beziehen konnte, dass also auch der einfaollO
Sinn des Livianisohen Beriohts, naoh dem ein von einem Tribnnns
plebis beantragtes Gesetz gegen die plebejisohen homines novi ge­
richtet worden ist, dem ich bei meiner Auffassung des Plebiscitum
Poetelimn gefolgt bin, in keiner Weise zu beanstanden ist 1. ­
Dass Livius statt soliti e1'ant aUCh den Conjunotiv soliti essent
hätte setzen k ön ne n, wenn es ihm darauf ankam, den Gedanken
aus der Seele des Antragstellers und seiner Gesinnungsgenossen
auszuspreohen, ist ja richtig; dass aber Isler nicht bloss am Plpf.
sondern auch an dem Indicativ Anstoss nahm, der an sich ebenso
riohtig ist wie der Conjunctiv sein würde, erklärt sich eben nur
aus seiner vorgefassten Ansicht.

Da es nicht einerlei ist, wie antiquarische Fragen behandelt
werden, und wie dabei die Stellen der Schl'iftsteller interpretirt
werden, so mag es gestattet sein, zum Sohluss auf die Schwierig­
keiten hinzuweisen, welche sich bei 1s1ers Auffassung ganz abge­
sehen von der Jrrigkeit der oben berührten Voraussetzungen cr­
geben.

Erstens liegt eine sachliche Schwierigkeit darin, dass eine
gegen die Patricier gerichtete Rogation patt'ibus at~ctor'ib'us ,.11
das Volk gebracht sein soll. lsler vorsteht den Ausdruck richtig
vom Slmat. Aber ist es wahrscheinlich, dass ein gegen die Patri­
cie1' gerichteter Antrag damals so ohne WeHeres die Zustimmung
des noch überwiegend patricischen Senats gefunden haben soll?
lsler beseitigt die Schwierigkeit durch die Annahme einer Coalition
der liberalen patricischen Senatoren mit den plebejischen Senatoren.
Ohne Zweifel erklärt sich aber die Zustimmung des Senats viel
natürlicher und ohne jede erst durch Annahmen zu beseitigende
Sohwierigkeit, wenn man das Plebiscitum Poetelium dem Wortlaute
des Livius entsprechend für ein gegen die homines novi gerichtetes
Gesetz hält.

Zweitens liegt eine theils sachliche, theils stilistische Schwie-.
l'igkeit darin, dass Isler die Worte haud aeque laeta patr·ibus auf

1 Die den annalistisch gehaltenen Bericht des Livius ergänzende
Annahme, dass C. Poetelius in richtiger Erkonutniss der Sachlagc seincn
Antrag gestellt habe, und dass er einsichtig genug gewesen sei, um aus
der Erfahrung zu wissen, dass die allzueifrige Bewerbung von zu vielen
plebejischen Candidaten mehr schade als nutze, wird doch nach dem
Vorstehenden nicht erst noch besonders bewiesen zu werden brauchen.
Dass das Plebiscit wenig half, war nicht die Schuld des Antragstellers.
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die Patricier bezieht, während er unmittelbar vorher patribtl,S
lJuctoribus auf den Senat bezogen hat, Allerdings i6t eine Anwen­
dung des von Livius bisweilen mis6verstandenen Ausdruck6 patres
in verschiedenem Sinne bei Livius nicht unmöglich; aber man wird
zu der Annahme einer solchen lnconsequenz doeh nur dann grei­
fen, wenn gar kein anderer Ausweg vorhanden ist. Hier aber ist
gar kein Grund vorhanden, das patribus an zweiter Stelle auf die
Patricier zu deuten. Denn da die plebejischen Senatoren ebensogut
wie die Mehrzahl der patricischen in Geldangelegenheiten grossen­
theils eigennützig waren, so begreift es 6ich vollkommen, dass das
Plebiscitum Duilium Menenium, welches dem Zinswucher Schranken
setzte, nicht die Beistimmung der Majorität des Senats fand, welche
dem PlebiscitUlD Poetelium, bei welchem Geldinteressen nicht im
Spiele waren, zu Theil geworden war.

Drittens liegt eine sachliche Schwierigkeit darin, dass die
Patricier sich gefreut haben sollen über ein Gesetz, das sie
gerichtet gewesen sein soll. laler versucht diese Sc eit zu
beseitigen durch die Bemerkung, dass C das Gesetz natürlich ein
allgemeines, für heide Stände gültiges war'. So hätten au ch die
Patricier es als ein für sie günstiges ansehen können; < sie durften
ihren Einfluss höher anschlagen als den der Gegner, zumal in Rom,
und holfen, deu Sohlag, dessen Absicht gegen sie gerichtet war, gegen
die Plehejer zu wenden'. lsler bemerkt, indem er so redet, gar
nicht, dass er duroh diese Annahmen, zn denen der Bericht des Livius
nicht die mindeste Veranlassung giebt, wenn man nicht, das zweite
patribus falsch interpretirt, in Widerspruoh tritt mit der (freilioh
irrigen) Voraussetzung, dass die Patricier damals weit mehr als die
Plebejer nöthig gebabt hätten, alle Mittel 'des Ambitus in Bewegung
zu setzen. Man wird daher nicht gerade geneigt sein, eine Auf­
fassung des Gesetzes für richtig zu halten, die Dur durch das Be­
gehen einer Inconsequenz bei der Beseitigung einer selbstgeschaffenen
Schwierigkeit scheinbal' plausibel gemacht werden kann.

Viertens liegt eine stilistische Schwierigkeit darin, dass das
gramlm.tische Suhject von credebant ein anderes sein soll, als das
logische von Zatum est. Die einfache Regel der Interpretation
verbietet zu credebant ein anderes Subject zu postuliren, als den
O. Poetelius und die Majorität des Senats. Der Relativsatz qui­
soZiti ef'ant könnte dooh nur dann Subject VOll credebant sein,
wenn er anders gestellt wäre (z. B. gleich nach eaque rogatwne)
und wenn er zugleich eine an sicb schlagende Umschreibung des
Begriffes patricii enthielte; dass er letzteres nicht thut, scheint
lsler selbst gefühlt zu haben, da er noch eine andere Möglichkeit
für die Interpretation der Stelle des Livius am Schlnsse seines Auf­
satzes zum Besten giebt.

In dieser anderen angenommenen Möglichkeit aber, dass näm­
lich Livius seine Quelle missverstehend, den Relativsatz qui-soUti
erant, der sich in seiner Quelle auf die Patricier bezogen haben
soll, irl'thÜIDlich auf die homines novi bezogen habe, liegt fünftens
die allergrösste exegetische Schwierigkeit. Denn sie nöthigt unll,
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den Liviull fiir so einfältig zu halten, dass er noch nicht einmal
die richtige Beziehung eines Relativsatzes erkennen konnte. Frei­
lich werden diejenigen modernen Interpreten, deren oberster Grund­
satz (bewusst oder unbewusst) es' zu sein scheint, den zu interpl'e­
tirenden Schl'iftsteller für so einfältig als möglich zu halten, diese
Schwierigkeit nicht empfinden. Aher wer diesem Grundsatze nicht
huldigt, wird mit mir darin einverstanden sein, dass wenigstens
diese Stelle des Livius keine Veranlassllng bietet, dem Livius eine
Einfalt zu imputireu, die man heutzutage einem Quartaner bei der
Interpretation des Cornelios Nepos nicht ungerügt wilrde hingehen
lassen.

Leipzig, 2. Jan. 1874. L. La n g e.

Kritisch· Exegetisches.

Deber lIeD Schluss lIes 8opllokleisehen König Oedipns.

Die letzten sieben Verse des sophokleischen O. R. (V. 1524
-1530) sind schon den Alexandrinern verdächtig erschienen, wie
hervorgeht aus del' Bemerkung vou Schol. Laur. zu V. 1523:
etln:a(JxüJ(,; ;XE~ 1:0 o(Jfi(.1et· .a rae E;1j(,; &votKEtet, YVWftOAOYOVV1:0i; Ol­
Jtnoooi;, woraus zugleich erhellt, dass der Verf. die Verse 1524 ff.
dem Oedipus (nicht dem Chor) in den Mund gelegt haben wollte.
In der neueren Zeit bat zuerst Franz Ritter (Philologus XVII,
S. 424-428, wiederabgedruckt in seiner Ausgabe des Stücks, Leip-

. zig 1870, S. 242-246) unter Zustimmung von H. van Herwerden
(Edit. 1866, p. 194) sich für die Unechtheit der sieben Verse aus­
gesprochen. Seine GrÜnde sind zwar nicht alle gleich gewichtig,
aber auch nicht durch so wohlfeile Mittelchen zu beseitigen wie
G. Wolff, A. Nauck u. A. sie in Anwendung bringen. Mit dem
Palliativ gezwungener und pedantischer Correcturen ist nicht aus- '
zureichen wo das Leiden ein organisches ist und so tief sitzt dass
sich alle einzelnen 'I'heile davon ergriffen zeigen. Denn mit deu
Ausstellungen von Ritter ist die Zahl der AnstösS6 noch nicht ein­
mal erschöpft. Ein solcher ist gleich die Unklarheit, wer denn
eigentlich der Redende sei. Fti.rdie Zutheilung an Oedipus spräche
theils die parallele Stelle am Schlusse der Pböuissen, theils die
Anrede (6 nUT:((et(,; e~fJ1Ji; Iil!OlXOl, welche, wie Hartung gut dargelegt
hat, in den Mund des Chors oder auch des Chorführers sebr wenig
P!lJlst; Ritters Einwendung aber, dass diese Zutheilung durch die
dritte Person n1' V. 1525 ausgeschlossen werde, ist nicht zutreffend,
da nl/.dann nUr beweisen würde, dass der Redende seine mit Ol­
olnovi; 80S begonnene Selbstobjectivierung consequenter durchführt
als am Sohlusse der Phönissen geschieht, wo von Olotnov(,; 80S,
QI; •• EyllW "at . . nv mit dem nächsten Verse rasch der Uebergang
gemacht wird z,u' ersten Person. Und doch ist eine solche Race,'
pitulation durch Oedipus selbst so bodenlos leer und geschmacks­
widrig dass man sie selbst diesen Versen kaum zutraueu kann.




